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1 Zahlungsverkehr Statistik  

 

1.1 Morbi-RSA: Einspielung der aktuellen Postleitzahlendatei für 
die Erstmeldung Satzart 100 Berichtsjahr 2024 zur Ermittlung 
des amtlichen Gemeindeschlüssels  

 

Der amtliche Gemeindeschlüssel in der Satzart 100, 110 und 111 wird aus der Meldeadresse 

der versicherten Person (Postleitzahl (PLZ) und Ort) und den Informationsstrukturdaten (ISD-

Daten) für die Postleitzahlen ermittelt.  

Für die anstehende Meldungen im Juli/August 2025 ist gemäß den Vorgaben der Bestim-

mung nach § 267 Abs. 4 SGB V Anlage 1.5 die Postleitzahlendatei mit aktuellem Stand zu 

verwenden.  

Die aktuelle Postleitzahlendatei wurde durch Datacenter (Dateiname: 

PLZ_Alle_U_20250703_074 und 075) im Juli 2025 ausgeliefert. 

 

 

 

Sofern noch nicht erfolgt, bitten wir Sie, die aktuelle Fassung der Postleitzahlendatei zu im-

portieren, damit die korrekte Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels für die Meldung 

Satzart 100 und 111 sichergestellt ist. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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2 Telematik 

2.1 BITMARCK_21c|ng – Anwendungsfall KVS TI-Messenger  

2.1.1 Wichtige Informationen zur Nutzung von KVS4TIM 

Ergänzend zu den NEWS im Kundenportal „mein.bitmarck.de“ möchten wir Ihnen auch auf 

diesem Wege ein Update geben. 

Im Rahmen der kürzlichen Schulungen für den TI-M ePA wurden auch die Funktionalitäten 

für KVS4TIM präsentiert. Die KVS-Software ist aktuell bereits umgesetzt und betriebsbereit.  

Aufgrund des erneut sehr ambitionierten Zeitplans sowie den für die Zulassung mit der ge-

matik umzusetzenden Nachbesserungsarbeiten gibt es Verschiebungen im Hinblick auf die 

kommunizierte Planung: Konkret konnten aus oben genannten Gründen die Integrationsar-

beiten auf den weiteren Umgebungen – beispielsweise wie QT (Qualitätstestumgebung) so-

wie die PU (Produktionsumgebung) – noch nicht so weit wie gewünscht vorangetrieben wer-

den. Wir arbeiten soweit möglich parallel an dem Aufbau und der Integration auf beiden Um-

gebungen, priorisiert wird der GoLive der PU. 

Zum GoLive von TI-M ePA wird daher noch nicht die volle Funktionalität von KVS4TIM be-

reitstehen, stattdessen wird zeitnah nach dem 15. Juli 2025 eine Basislösung von KVS4TIM 

zur Verfügung gestellt. Diese Basislösung umfasst den Status des Versicherten sowie die 

Bereitstellung der Nutzungsbedingungen. Übergangsweise werden die Nutzungsbedingun-

gen auf direktem Weg dem Consent Keeper zur Verfügung gestellt. 

Bitte übermitteln Sie uns dafür Ihre finalen Nutzungsbedingungen und die gewünschte 

Bezeichnung (Anzeige in der ePA-App, z.B. „Nutzungsbedingungen“) noch im Laufe 

des 09.07.2025 an das Postfach projekt-ti-m@bitmarck.de. 

Da das KVS kein zulassungsrelevantes Produkt ist, kann es auch losgelöst von TI-M ePA 

bereitgestellt werden. Der volle Umfang der Funktionalitäten wird sukzessive nach dem 15. 

Juli 2025 integriert. Als Übergang kann der Org-Admin-Client – wie in der Schulung vom 26. 

Juni 2025 dargestellt – zur Verwaltung genutzt werden. 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen sehr gerne über die bekannten Kanäle 

zur Verfügung. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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